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VERORDNUNG ÜBER DIE PROVINZIALSTEUER AUF GEFÄHRLICHE, 
GESUNDHEITSGEFÄHRDENDE UND LÄSTIGE BETRIEBE SOWIE AUF 

EINRICHTUNGEN, DIE DEM DEKRET ÜBER DIE UMWELTGENEHMIGUNG 
UNTERLIEGEN 

 

Artikel 1 - Zugunsten der Provinz Lüttich wird eine jährliche Steuer auf gefährliche, 

gesundheitsgefährdende und lästige Betriebe sowie auf Einrichtungen, die dem Dekret über 

die Umweltgenehmigung unterliegen, erhoben. 

Dies betrifft: 

1. die aufgrund der Allgemeinen Arbeitsschutzordnung betriebenen gefährlichen, 

gesundheitsgefährdenden oder lästigen Betriebe der ersten Klasse, die unter Titel 1 

Kapitel II der Allgemeinen Arbeitsschutzordnung aufgelistet sind, und die 

Einrichtungen, die im Königlichen Erlass vom 28. Februar 1963 erwähnt sind und durch 

die allgemeine Ordnung zum Schutz der Bevölkerung und der Arbeitnehmer gegen die 

Gefahren ionisierender Strahlungen in die Klassen I und II eingestuft worden sind; 

 

2. die Betriebe der Klassen 1 und 2, die dem Dekret vom 11. März 1999 über die 

Umweltgenehmigung und dem Erlass der Wallonischen Regierung vom 4. Juli 2002 zur 

Festlegung der Liste der einer Umweltverträglichkeitsprüfung zu unterziehenden 

Projekte sowie der eingestuften Anlagen und Tätigkeiten unterliegen und betrieben 

werden. 

 

Falls ein oder mehrere Betriebe eingerichtet werden, ist die Steuer so oft zu entrichten, 

wie es Betriebe gibt. 

Dies betrifft steuerpflichtige Elemente, die am 1. Januar des Steuerjahrs bestehen. 

Artikel 2 - Die Steuer wird vom Betreiber der in Artikel 1 erwähnten Betriebe geschuldet. 

Artikel 3 - Die Steuer wird auf 50 € pro steuerpflichtiges Element festgelegt. 

Artikel 4 - Von der Steuer befreit werden:  

- Betriebe, die während des gesamten dem Veranlagungsjahr vorausgehenden Jahres 

stillstanden. Die Steuer wird um die Hälfte gekürzt für Elemente, die in besagtem Jahr 

mindestens sechs aufeinanderfolgende Monate lang stillstanden; 

- Betriebe, die durch den Staat, die Provinz und die Gemeinden betrieben werden, im 

Sinne einer kostenlosen gemeinnützigen Dienstleistung; 

- Betriebe, die von Vereinigungen ohne Gewinnerzielungsabsicht betrieben werden; 

- Betriebe, die von landwirtschaftlichen Unternehmen betrieben werden; 

- individuelle Kläranlagen oder -einheiten zur Abwasserbehandlung, die Mengen 

häuslicher Abwässer behandeln, die einer Belastung von bis zu 

20 Einwohneräquivalenten und von 20 bis 100 Einwohneräquivalenten entsprechen; 

- geothermische Bohrungen und Sondierungen (Wärmepumpen).  

 

Artikel 5 - Die Steuer wird mittels Heberollen eingetrieben. Die Provinzialverwaltung ist 

ermächtigt, alle Auskünfte einzuholen, die für die Besteuerung erforderlich sind. 

Artikel 6 - Der Steuerbetrag muss auf das Konto, das die Provinz zu diesem Zweck 

eingerichtet hat, eingezahlt werden. 

Wird die Steuer nicht innerhalb der vorgeschriebenen Frist vollständig bezahlt, erhält der 

Schuldner zwei einfache Mahnungen ohne Mehrkosten. Eine dritte Mahnung wird per 

Einschreiben verschickt. Die entsprechenden Kosten - festgelegt auf 9 € - werden vom 

säumigen Schuldner getragen. Diese Kosten werden ebenfalls durch Zwangsvollstreckung 

eingetrieben.   



Diese dritte Mahnung ist diejenige, die in Artikel 298 des Einkommensteuergesetzbuches 

1992 erwähnt wird.  

Artikel 7 - Die allgemeine Verordnung über die Erhebung der Provinzialsteuern findet 

Anwendung auf die vorliegende Steuer sofern die vorstehenden Bestimmungen keine 

Abweichung erfordern. 

 

 


